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ÖFFENTLICHE   STELLUNGNAHME 

 
Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter: 

60 

61 

     

     

Betreff:  Drucksachennummer:  1029/2021 
Sitzung der BV Hohenlimburg am 25.11.2021 TOP 5.2.:  
Ausweisung von städtischen Baugrundstücken. 
 

Anfrage der CDU-Fraktion: "Gibt es im Bezirk Hohenlimburg noch Grundstücke, die 
im Besitz der Stadt sind und ggf. als Baugrundstücke ausgewiesen bzw. verkauft 
werden könnten?" 

Beratungsfolge:  
27.01.2022 Bezirksvertretung Hohenlimburg 
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Die Frage gemäß Vorlage 1029/2021 lautete: 

 
 

Die Frage wurde von der Verwaltung mit einer Stellungnahme zur Sitzung am 25.11.2021 
wie folgt beantwortet:  

Im Bereich der Letmather Str. / Steltenbergstraße werden voraussichtlich in der ersten 
Jahreshälfte 2022 insgesamt acht städtische Baugrundstücke vermarktet. Weiter städtische 
Grundstücke oder Grundstücke der HEG, die als Baugrundstücke ausgewiesen sind, gibt es 
im Bereich Hohenlimburg nicht.  

Aufgrund der Frage in der Sitzung am 25.11.2021, welche Grundstücke im Bezirk 
Hohenlimburg als Baugrundstücke ausgewiesen werden könnten, also Grundstücke, die 
Bauerwartungsland seien, gibt die Verwaltung ergänzend folgende Antwort: 

Im Stadtbezirk Hohenlimburg gibt es keine unbebauten Grundstücke im Besitz der Stadt, die 
im Flächennutzungsplan (FNP) als Wohnbauflächen dargestellt sind.  

Es gibt eine unbebaute städtische Fläche Am Berge, südlich des Paul-Gerhardt-Hauses, die 

Fläche für den 
festgesetzt ist. Die Fläche wird zzt. landwirtschaftlich genutzt. Eine Abfrage in der 

Fachverwaltung hat ergeben, dass das Grundstück für einen Schulneubau nicht infrage 
kommt. Es wird auch kein Bedarf für einen Kita-Standort in diesem Bereich gesehen. 

Für einen ca. 9.000 qm großen Teilbereich, der nicht von der Hochspannungsleitung 
(Amprion) betroffen ist, wäre es möglich, ein Wohngebiet für Einfamilienhäuser oder 
Geschosswohnungsbau auszuweisen. Dabei wären die durch die Autobahn A 46 
verursachten Verkehrslärmimmissionen zu beachten. Ein entsprechendes 
Bebauungsplanverfahren könnte im Rahmen des Arbeitsprogramms für die Bauleitplanung 
von der Verwaltung durchgeführt werden.  
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